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 Veröffentlicht am 16.06.1998

Norm

UrhG §18

Rechtssatz

Die Übereinstimmung mit einer bereits abgegoltenen Nutzung rechtfertigt auch die unterschiedliche Bewertung, die

der Rundfunkempfang im Hotelzimmer und der in allgemein zugänglichen Hotelräumen (zum Beispiel in der Hotelhalle

oder in einem Fernsehzimmer) erfährt. Die Wiedergabe von Rundfunksendungen in allgemein zugänglichen

Hotelräumen ist nach einhelliger Au9assung eine ö9entliche Au9ührung und Vorführung im Sinne des § 18 Abs 1 und

3 UrhG und damit vergütungsp;ichtig. Der wirtschaftliche Vorteil für den Hotelier mag zwar in beiden Fällen gleich

sein; als wesentlicher Unterschied bleibt jedoch, daß die Wiedergabe von Rundfunksendungen außerhalb der

Privatsphäre keine bestimmungsgemäße Nutzung ist und der bloßen Bereitstellung der für den Empfang notwendigen

Einrichtungen nicht gleichgehalten werden kann.
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